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Regierungsratsbeschluss vom 18. Oktober 2016  

 

 

Gründung RheinPorts Basel-Mulhouse-Weil GmbH - Beteiligung der Schwei-
zerischen Rheinhäfen, PARTNERSCHAFTLICHES GESCHÄFT  P161556 
 

 
 
 
 
1. Der Regierungsrat genehmigt die Beteiligung von 33 1/3 % der Schwei-

zerischen Rheinhäfen an der neu zu gründenden RheinPorts GmbH auf 
den 1. Januar 2017.  

2. Dieser Beschluss erfolgt unter Vorbehalt eines gleichlautenden Be-
schlusses durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft. 

 
 
Begründung  
Die drei Häfen: Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH, Ports de Mul-
house-Rhin und Schweizerische Rheinhäfen haben rund acht Jahren als 
ARGE RheinPorts nach deutschem Vereinsrecht zusammengearbeitet. Aus 
haftungs- und steuerrechtlichen Gründen sowie durch die operative Einfüh-
rung der IT-Plattform RPIS per 1. Januar 2017 drängt sich die Umwandlung 
in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf. Mit der Wahl einer GmbH 
kann von der ursprünglichen Solidarhaftung zu einer auf das Gesellschafts-
kapital beschränkten Haftung übergegangen werden. 
 

                                                                                            
 


